Lena Comanns
Rede zum Gesetzesentwurf  Zukunftsperspektiven für junge Menschen schaffen – Wahlrecht ab Geburt     

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,   von 18 Millionen Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands, sind nur 18,6% jünger als 18 Jahre und die Geburtenrate nimmt weiter ab.  Dazu steht heute auch fest, dass viele aktuelle Problemlösungen in der Politik die Zukunftschancen der jungen Generation stark beeinträchtigen. Die Politik bestimmt über eine Generation, die sich nicht währen kann, weil sie keine eigene Stimme hat, mit der sie ihre Meinung vertreten kann. Denn laut der Landesverfassung, Artikel 31 Absatz 2, hat sie kein Wahlrecht.  Deutschland lebt in einer Demokratie, in der die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben und dadurch manchmal Gesetze verändern, die sie gar nicht betreffen. Wir denken, dass die junge Generation das Recht haben sollte, sich zu vertreten. Man muss bedenken, dass allein die junge Generation und ihre Nachfolger die Lasten heutiger Entscheidungen zu tragen hat.  Demokratie steht für die Mitbestimmung des Volkes, wozu die junge Generation genauso dazuzählt, wie alle anderen Generationen und deswegen ist die einzige gerechte Entscheidung, der jungen Generation eine Stimme zu geben.  Eine Stimme, mit der sie sich vertreten kann.  Deswegen beantragen wir, den Artikel 31 Absatz 2 zu ändern in: Wahlberechtigt ist jeder Staatsbürger/ jede Staatsbürgerin.  Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt.

  Danke für ihre Aufmerksamkeit.
